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I. 

20021 
Vereinfachungen im Vergaberecht 

für Gemeinden (GV) 
RdErl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales 

- 34-48.07.01/99-1/10
v. 2.12.2010 

Zur Beschleunigung von Investitionen wurden mit Rund
erlass vom 3. Februar 2009 - 121 - 80-20/02 - u.a. die 
Vergabeverfahren für Kommunen vereinfacht. Der Er
lass tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft. 
Da insbesondere die Maßnahmen aus dem Konjunktur
pa,ket II des Bundes noch nicht vollständig abgewickelt 
sind, halte ich eine befristete Verlängerung der Wert
grenzenregelung für sachgerecht und zweckmäßig. 
Durch die Verlängerung wird der ordnungsgemäße 
Abschluss dieser Maßnahmen gewährleistet. Auch 
aus Gründen der Verwaltungseffizienz vermeidet die 
Verlängerung, dass sich Auftragsvergaben bei kommu
nalen Investitionsvorhaben während der Geltungsdauer 
des Zukunftsinvestitionsgesetzes nach unterschiedlichen 
Wertgrenzen richten. Nach § 5 des Zukunftsinvestitions
gesetzes sind die entsprechenden Investitionsvorhaben 
spätestens im Jahr 2011 abzuschließen. 

1 
Maßnahmen für Liefer- und Dienstleistungsaufträge so
wie für Bauaufträge 

In Abweichung zu Nr. 7 meines Runderlasses vom 
22. März 2006 - 34-48.07.01/ 01-2178/05 (SMBl. NRW 
6300) - besteht somit weiterhin für alle öffentlichen Auf
träge des dort genannten' Geltungsbereichs die verein
fachte Möglichkeit zur Durchführung beschränkter Aus
schreibungen und freihändiger Vergaben, sofern die 
Vergabeverfahren innerhalb des Geltungszeitraums nach 
Nr. 2 eingeleitet werden. Die Grundsätze des Wettbe
werbs, der Transparenz sowie der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit bleiben dabei unberührt. Die Abweichun
g~n stellen sich wie folgt dar: 

1.1 
Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen 

Bis zu einem vorab geschätzten Auftragswert in Höhe 
von 100.000 € ohne Umsatzsteuer können die Vergabe
stellen wahlweise eine freihändige Vergabe oder eine be
schränkte Ausschreibung durchführen. 

1.2 
Vergabe von Bauleistungen 

Bis zu einem vorab geschätzten Auftragswert in Höhe 
von 100.000 € ohne Umsatzsteuer können die Vergabe
stellen eine freihändige Vergabe durchführen. Bis zu ei
nem vorab geschätzten Auftragswert in Höhe von 
1.000.000 € ohne Umsatzsteuer können die Vergabestel
len eine beschränkte Ausschreibung durchführen. 

1.3 
Teilnahmewettbewerbe, Einholung von Angeboten 

Beschränkte Ausschreibungen und freihändige Vergaben 
nach Nm. 1.1 und 1.2 können ohne öffentliche Aufforde
rung, sich um Teilnahme zu bewerben (Teilnahmewett
bewerb), durchgeführt werden. Bei beschränkten Aus
schreibungen sind mindestens drei Angebote einzuholen. 

1.4 
Transparenz, Veröffentlichungspflichten 

Nach aktueller Rechtssprechung des europäischen Ge
richtshofes ist davon auszugehen, dass auch bei Auf
tragsvergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte grund
sätzlich die sog. Europäischen Grundfreiheiten der 
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Transpa
renz zu beachten sind, sofern nach den konkreten Um
ständen des Einzelfalls eine sog. Binnenmarktrelevanz 
anzunehmen ist. 

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass ins
besondere die Hinweise und Dokumentationspflichten 
der Nrn. 3 bis 5 meines Runderlasses vom 22. März 2006 
auch dazu dienen, die rechtlichen Risiken im Zusam
menhang mit der sog. Binnenmarktrelevanz zu mindern. 

Sie bleiben deshalb, auch bei Vergaben nach diesem Er
lass, unberührt. 

2. 

In-Kraft-Treten und Geltungsdauer 


Dieser Runderlass tritt am 1. Januar 2011 in Kraft und 
mit Ablauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft. 
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203021 
Belobigung von Polizeivollzugsbeamten 

Gewährung von Geldbelohnungen 
RdErl. d. Ministerium für Inneres und Kommunales 

- Az 45.2 - 58.02.15 
v. 5.10.2010 

Mein Rd. Erl. vom 23.8.1974 (MBl. NRW. S.1296/SMBl. 
NRW. 203021) wird wie folgt geändert: 

1. 

Die Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


"Die Gewährung einer Geldbelohnung bedarf der Zu
stimmung des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche 
Dienste." 

2. 

Dieser Runderlass tritt am Tage nach seiner Veröffentli 

chung in Kraft. 
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20304 
Übernahme von Dienstordnungsangestellten 

in den Landesdienst 
Bek. d. Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses 

- 02.03 - 15 - 2/10 
v. 10.11. 2010 

Dienstordnungsangestellte (DO-Ang.) der der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körperschaften des öffentli 
chen Rechts besitzen die Befähigung für die in Nm. 2.10, 
3.1, 3.5 und 3.6 der Anlage 2 (zu § 32 Abs. 1 Laufbahn
verordnung) genannten Laufbahnen besonderer Fach
richtungen des gehobenen Dienstes. 

Aufgrund des § 98 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Landesbeam
tengesetz (LBG) ist eine allgemeine Ausnahme von den 
§§ 15 Abs. 2 und ~O Abs. 4 LBG insoweit zugelassen, als 
DO-Ang. bei der Ubernahme in den Landesdienst in dem 
Amt angestellt werden dürfen, das ihrer Rechtsstellung 
aufgrund ihres Angestelltenvertrages bei ihrem bisheri 
gen Arbeitgeber entspricht. 

Diese Ausnahmebewilligung gilt bis zum 31.12.2015. 
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2160 
Öffentliche Anerkennung 

als Träger der freien Jugendhilfe 
Bek. d. Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport - 313-3.6102.01 
v. 16.11.2010 

Die Bek. d. Ministeriums für Generationen, Familie, 
Frauen und Integration v. 28.5.1990 (SMBl. NRW. 2160) 
wird wie folgt geändert: 

1. 

Der Träger "Arbeitsgemeinschaft junger Amateurfoto

grafen e.V. - Deutschland -, Sitz Düsseldorf (Bundesver

band) (am 17.10.1977)" wird ersatzlos gestrichen. 


http:313-3.6102.01
http:58.02.15
http:34-48.07.01
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